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Ausführung des Aufnahmegesetzes;
hier: Feststellung der Höhe der Kostenabgeltungspauschale für die Zahlungen im Jahr 

2017

Die Höhe der Kostenabgeltungspauschale nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AufnG für die Zahlun

gen im Jahr 2017 wird auf insgesamt

11 192 Euro
festgestellt.

Die Ermittlung erfolgte gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 Sätze 4 und 5 AufnG auf der 

Grundlage der vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) übermittelten Asylbewerber

leistungsstatistik 2016 und der von den örtlichen Trägern gemeldeten Quartalszahlen für das 

Jahr 2016 bis zu der in § 4 Abs. 3 Satz 5 AufnG vorgegebenen Frist.

Danach konnte der Mittelwert der durchschnittlich je Leistungsempfängerin oder Leistungsemp

fänger angefallenen Nettoausgaben aller kommunalen Kostenträger im Jahr 2016 in Höhe von 

9 692 Euro festgestellt werden. Damit ergibt sich unter Hinzurechnung des pauschalierten Be

trages in Höhe von 1 500 Euro nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 1 und 4 die fest

zustellende Kostenabgeltungspauschale in Höhe von 11 192 Euro.
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In diesem Zusammenhang wird noch einmal ausdrücklich daraufhingewiesen, dass die Ermitt

lung und Übermittlung der für die Berechnung der Kostenabgeltung der nach § 4 Abs. 2 Satz 3 

sowie Abs. 3 Sätze 1 bis 3 AufnG erforderlichen Daten gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 AufnG von den 

kommunalen Kostenträgern - also den Landkreisen, der Region Hannover, den kreisfreien 

Städten, der Landeshauptstadt Hannover sowie der Stadt Göttingen - zu erfolgen haben. Auch 

im Falle einer Übertragung dieser Verpflichtung auf kreis- oder regionsangehörige Kommunen 

bleibt die Meldeverpflichtung der oben genannten Kostenträger unberührt.

Im Aufträge

Brengelmann


